
 Leistungsverzeichnis

   - Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -

          Die im Vertrags-Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr)
     gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend

    aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.
   Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme 
      bzw. -einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden.            

    Bei Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Papierversion.
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     Langtext-Verzeichnis 

            Projekt: V01P-1-12-0004 B87 Brücken über den Schutz graben und Umflutkanal 
          VE: 1. BA Los 1 Baufeldfreimachung
       LV: Los 1 Baufeldfreimachung und Baumfällungen
     
         OZ StL-Nr Menge AE
     

    00. BAUSTELLENEINRICHTUNG

    00.00. Baustelleneinrichtung

            00.00.0001.  18.101/107.11      1,00 Psch   
    Baustelle einrichten 

     Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
  vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
     lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
 soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
     wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
   notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
          herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-
       schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
            ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
  sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
       für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
   Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
   Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
    einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-
        richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
   schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
     nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
   Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
         einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
   mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
   der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
  für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
 stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
   enthalten sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-
  tungsverzeichnisses.
  Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

            00.00.0002.  18.101/112.01      1,00 Psch   
    Baustelle räumen 

     Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
     dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
   ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
  bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
 sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
   sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-
  tungsverzeichnisses.

           00.00.0003.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 Psch   
    Beweissicherung Fällarbeiten 

 Beweissicherung durch einen unabhängigen
 Bausachverständigen vor Beginn der Fällarbeiten
     durchführen, einschl. aller Leistungen

       ...Forts. 00.00.0003. 
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     Langtext-Verzeichnis 
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          VE: 1. BA Los 1 Baufeldfreimachung
       LV: Los 1 Baufeldfreimachung und Baumfällungen
     
         OZ StL-Nr Menge AE
     
    00.00.0003.  Forts. ...

 zur Erfassung des bestehenden Zustandes
      (Fotos, Video etc.) und
 baubegleitender Kontrollen von Straßenflächen
      genutzter Zuwegungen, Gebäuden, Zäune,
        Stützmauern, Kanäle, Bäume, sonstige Bauwerke.
  Je Beweissicherung ist ein Protokoll anzufertigen,
 einschließlich Lieferung und Bereitstellung aller
        Materialien wie z. B. Foto und Video als CD/DVD.
 Übergabe der Dokumentation an den AG vor Begin
  der Fällarbeiten.
   Die Protokolle über den Zustand bzw. Schäden an
   Bauwerken etc. sind von allen Beteiligten
  gegenzuzeichnen.
 Nach Beendigung der Fällarbeiten
 abschließende Nachschau und Kontrollmessung
  mit Protokollierung der vorgefundenen Zustände.
 Nach Abschluß der Fällarbeiten protokollarische
  Freistellung durch die Beteiligten herbeiführen.
 Abschließendes Gutachten nach Beendigung der
   Fällarbeiten, aufbauend auf der vorliegenden
    Beweissicherung, anfertigen.
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          VE: 1. BA Los 1 Baufeldfreimachung
       LV: Los 1 Baufeldfreimachung und Baumfällungen
     
         OZ StL-Nr Menge AE
     

    01. VERKEHRSSICHERUNG

    01.00. Verkehrsrechtliche Anordnung

           01.00.0001.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 Psch   
    Verkehrszeichenpläne 

 Verkehrszeichenpläne für alle erforderlichen
 Verkehrsführungen während der gesamten
 Bauzeit anfertigen und der zuständigen
   Verkehrsbehörde zur Prüfung, Anhörung und
    Anordnung gem. Baubeschreibung Abschnitt 3.1
  einreichen.
 Die Unterlagen sind der Verkehrsbehörde zur
     Anhörung und Prüfung 2-fach einzureichen.
   Nach Einarbeitung der Prüf- und Anhörungsauflagen
    sind die Pläne der Anordnungsbehörde in 2-facher
   Ausfertigung zu übergeben. Die bestätigten
  Verkehrszeichenpläne sind der BÜ zu übergeben.
       Ergänzende Pläne gem. Baufortschritt 2-fach erstellen.
 Sämtliche anfallenden Gebühren werden nicht gesondert
  vergütet.
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    01.01. Verkehrssicherung

            01.01.0001.   -- -- -- -- -- -- -- --  TA   1,00 St   
        Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. 

 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer
        aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betrei-
    ben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen.
 Sperrung des Gehweges in der
       Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße
 während der Fällarbeiten im Bereich Behelfsbrücke
 am Umflutkanal und Umleitung des Fußgängerverkehrs
  auf die gegenüberliegende Gehwegseite.
  Für stationäre Arbeitsstelle.
        Länge der Verkehrsführung 'ca. 30 m.'
    Dauer der Verkehrsführung bis 4 Std.
  Bei Tageslicht.

            01.01.0002.  16.105/132.91.92.10   TA   1,00 St   
        Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. 

 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer
        aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betrei-
    ben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen.
        Nach RSA, Regelplan 'in Anlehnung an B I/5 mit
 Sperrung des Gehweges während der Fällarbeiten und
     Strauch- bzw. Heckenrodung auf der Südseite im Bereich
     Geh-/Radweg.'
  Für stationäre Arbeitsstelle.
        Länge der Verkehrsführung 'ca. 50 m.'
        Dauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std.
  Bei Tageslicht.

            01.01.0003.  16.105/132.91.92.10   TA   1,00 St   
        Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. 

 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer
        aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betrei-
    ben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen.
        Nach RSA, Regelplan 'in Anlehnung an B IV/1 mit
 Einengung des Gehweges während der Heckenrodung auf der
     Nordseite im Bereich Geh-/Radweg.'
  Für stationäre Arbeitsstelle.
        Länge der Verkehrsführung 'ca. 60 m.'
        Dauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std.
  Bei Tageslicht.
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    02. BEREICH BEHELFSBRÜCKE

      02.00. Schutz- und Sicherungsarbeiten

           02.00.0001.   -- -- -- -- -- -- -- --     2,00 St   
     Straßenbeleuchtungsmast schützen. 

 Straßenbeleuchtungsmast während der Fällarbeiten
 vor mechanischer Beschädigung nach Wahl des AN
   schützen. Nach Fertigstellung der Baumaßnahme
 Sicherungsmaterial wieder abbauen und
  einer Weiterverwendung zuführen.

           02.00.0002.   -- -- -- -- -- -- -- --     3,00 St   
     Verkehrsschild schützen. 

 Verkehrsschild während der Fällarbeiten
 vor mechanischer Beschädigung nach Wahl des AN
   schützen. Nach Fertigstellung der Baumaßnahme
 Sicherungsmaterial wieder abbauen und
  einer Weiterverwendung zuführen.
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    02.01. Fällarbeiten

            02.01.0001.  18.106/002.11.11.00.03      1,00 Psch   
    Fläche abräumen 

  Fläche nach Unterlagen des AG abräumen.
   Strauch- und Baumbestand sowie sonstiger Aufwuchs bis
      zu 0,10 m Stammdurchmesser, 1,00 m über dem Erdboden
    gemessen, einschließlich Wurzelwerk.
   Wurzelstöcke anderweitig gefällter Bäume bis zu 0,10 m
  Durchmesser an der Schnittstelle roden.
    Astwerk gefällter Bäume, Holzreste.
      Steine, Betonreste, Mauerreste und abgängige Zäune.
 Gesamtes Räumgut der Verwertung nach Wahl des AN
  zuführen.

            02.01.0002.  18.106/029.10.11      1,00 St   
    Bäume fällen ohne Roden 

     Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden
     absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem
      Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird geson-
  dert vergütet.
      Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m.
  Gesamtes Holz der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
  Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

           02.01.0003.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 St   
    Zulage Hubwagen 

  Zulage zu OZ vor:
 Baumkrone und Stamm stufenweise mittels
   Hubwagen abtragen. Alle Kosten für den Einsatz
   des Hubwagens, Hebewerkzeuge und Geräte
 für das lagenweise Abtragen sind in die Position
  mit einzukalkulieren.

            02.01.0004.  18.106/029.39.11   TA   1,00 St   
    Bäume fällen ohne Roden 

     Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden
     absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem
      Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird geson-
  dert vergütet.
      Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m.
         Neigung der Fläche 'Uferböschung ca. 1 : 2.'
  Gesamtes Holz der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
  Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

           02.01.0005.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 St   
    Zulage Hubwagen 

  Zulage zu OZ vor:
 Baumkrone und Stamm stufenweise mittels
   Hubwagen abtragen. Alle Kosten für den Einsatz

       ...Forts. 02.01.0005. 
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    02.01.0005.  Forts. ...

   des Hubwagens, Hebewerkzeuge und Geräte
 für das lagenweise Abtragen sind in die Position
  mit einzukalkulieren.

            02.01.0006.  18.106/029.40.11      1,00 St   
    Bäume fällen ohne Roden 

     Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden
     absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem
      Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird geson-
  dert vergütet.
      Durchmesser über 0,75 bis 1,00 m.
  Gesamtes Holz der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
  Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

            02.01.0007.  18.106/029.49.11   TA   1,00 St   
    Bäume fällen ohne Roden 

     Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden
     absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem
      Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird geson-
  dert vergütet.
      Durchmesser über 0,75 bis 1,00 m.
         Neigung der Fläche 'Uferböschung ca. 1 : 2.'
  Gesamtes Holz der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
  Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

           02.01.0008.   -- -- -- -- -- -- -- --     2,00 St   
    Zulage Hubwagen 

  Zulage zu OZ vor:
 Baumkrone und Stamm stufenweise mittels
   Hubwagen abtragen. Alle Kosten für den Einsatz
   des Hubwagens, Hebewerkzeuge und Geräte
 für das lagenweise Abtragen sind in die Position
  mit einzukalkulieren.

            02.01.0009.  18.106/029.99.11   TA   1,00 St   
    Bäume fällen ohne Roden 

     Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden
     absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem
      Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird geson-
  dert vergütet.
           Durchmesser 'über 2,3 bis 2,5 m, mehrstämmig.'
         Neigung der Fläche 'Uferböschung ca. 1 : 2.'
  Gesamtes Holz der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
  Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

           02.01.0010.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 St   
    Zulage Hubwagen 

  Zulage zu OZ vor:
 Baumkrone und Stamm stufenweise mittels

       ...Forts. 02.01.0010. 
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          VE: 1. BA Los 1 Baufeldfreimachung
       LV: Los 1 Baufeldfreimachung und Baumfällungen
     
         OZ StL-Nr Menge AE
     
    02.01.0010.  Forts. ...

   Hubwagen abtragen. Alle Kosten für den Einsatz
   des Hubwagens, Hebewerkzeuge und Geräte
 für das lagenweise Abtragen sind in die Position
  mit einzukalkulieren.
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      03. BEREICH GEH- RADWEG

      03.00. Schutz- und Sicherungsarbeiten

           03.00.0001.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 St   
     Straßenbeleuchtungsmast schützen. 

 Straßenbeleuchtungsmast während der Fällarbeiten
 vor mechanischer Beschädigung nach Wahl des AN
   schützen. Nach Fertigstellung der Baumaßnahme
 Sicherungsmaterial wieder abbauen und
  einer Weiterverwendung zuführen.

           03.00.0002.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 St   
     Papierkorb schützen. 

 Papierkorb in Freiaufstellung während der Fällarbeiten
 vor mechanischer Beschädigung nach Wahl des AN
   schützen. Nach Fertigstellung der Baumaßnahme
 Sicherungsmaterial wieder abbauen und
  einer Weiterverwendung zuführen.

           03.00.0003.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 St   
     Sitzbank schützen. 

 Sitzbank während der Fällarbeiten
 vor mechanischer Beschädigung nach Wahl des AN
   schützen. Nach Fertigstellung der Baumaßnahme
 Sicherungsmaterial wieder abbauen und
  einer Weiterverwendung zuführen.
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    03.01. Fällarbeiten

            03.01.0001.  18.106/002.11.11.00.03      1,00 Psch   
    Fläche abräumen 

  Fläche nach Unterlagen des AG abräumen.
   Strauch- und Baumbestand sowie sonstiger Aufwuchs bis
      zu 0,10 m Stammdurchmesser, 1,00 m über dem Erdboden
    gemessen, einschließlich Wurzelwerk.
   Wurzelstöcke anderweitig gefällter Bäume bis zu 0,10 m
  Durchmesser an der Schnittstelle roden.
    Astwerk gefällter Bäume, Holzreste.
      Steine, Betonreste, Mauerreste und abgängige Zäune.
 Gesamtes Räumgut der Verwertung nach Wahl des AN
  zuführen.

             03.01.0002.  17.808/911.01.10.01      8,00 m3   
    Suchgraben herstellen 

  Suchgraben nach Unterlagen des AG einschließlich Hand-
   schachtung herstellen. Aushub zur Wiederverwendung
   seitlich lagern. Beschreibung der Homogenbereiche nach
    Unterlagen des AG. Abgerechnet wird nach Abtragsprofi-
  len.
    Grabentiefe bis 1,25 m.
  Nur Handschachtung.
  Seitlich gelagerten Boden einbauen und verdichten.

             03.01.0003.  18.106/009.20.41.01      240,00 m2   
    Strauchbestand roden 

    Strauchbestand und sonstiger Aufwuchs bis 0,10 m Stamm-
      durchmesser, in 1,00 m Höhe über dem Erdboden gemessen,
   mit Wurzelwerk roden. Abgerechnet wird die Fläche der
  größten Ausdehnung des Strauchwerks.
      Mittlere Höhe über 2,00 bis 3,00 m.
 Wurzellöcher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden
      verfüllen. Boden verdichten. Boden liefern.
  Wurzelstöcke der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
  Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

            03.01.0004.  18.106/029.10.11      5,00 St   
    Bäume fällen ohne Roden 

     Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden
     absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem
      Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird geson-
  dert vergütet.
      Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m.
  Gesamtes Holz der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
  Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
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           03.01.0005.   -- -- -- -- -- -- -- --     5,00 St   
    Zulage Hubwagen 

  Zulage zu OZ vor:
 Baumkrone und Stamm stufenweise mittels
   Hubwagen abtragen. Alle Kosten für den Einsatz
   des Hubwagens, Hebewerkzeuge und Geräte
 für das lagenweise Abtragen sind in die Position
  mit einzukalkulieren.
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    04. BEREICH SEDIMENTATIONSANLAGE

    04.00. Fällarbeiten

            04.00.0001.  18.106/002.11.11.00.03      1,00 Psch   
    Fläche abräumen 

  Fläche nach Unterlagen des AG abräumen.
   Strauch- und Baumbestand sowie sonstiger Aufwuchs bis
      zu 0,10 m Stammdurchmesser, 1,00 m über dem Erdboden
    gemessen, einschließlich Wurzelwerk.
   Wurzelstöcke anderweitig gefällter Bäume bis zu 0,10 m
  Durchmesser an der Schnittstelle roden.
    Astwerk gefällter Bäume, Holzreste.
      Steine, Betonreste, Mauerreste und abgängige Zäune.
 Gesamtes Räumgut der Verwertung nach Wahl des AN
  zuführen.

             04.00.0002.  17.808/911.01.10.01      3,00 m3   
    Suchgraben herstellen 

  Suchgraben nach Unterlagen des AG einschließlich Hand-
   schachtung herstellen. Aushub zur Wiederverwendung
   seitlich lagern. Beschreibung der Homogenbereiche nach
    Unterlagen des AG. Abgerechnet wird nach Abtragsprofi-
  len.
    Grabentiefe bis 1,25 m.
  Nur Handschachtung.
  Seitlich gelagerten Boden einbauen und verdichten.

             04.00.0003.  18.106/009.20.41.01      30,00 m2   
    Strauchbestand roden 

    Strauchbestand und sonstiger Aufwuchs bis 0,10 m Stamm-
      durchmesser, in 1,00 m Höhe über dem Erdboden gemessen,
   mit Wurzelwerk roden. Abgerechnet wird die Fläche der
  größten Ausdehnung des Strauchwerks.
      Mittlere Höhe über 2,00 bis 3,00 m.
 Wurzellöcher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden
      verfüllen. Boden verdichten. Boden liefern.
  Wurzelstöcke der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
  Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

            04.00.0004.  18.106/029.19.11   TA   1,00 St   
    Bäume fällen ohne Roden 

     Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden
     absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem
      Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird geson-
  dert vergütet.
      Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m.
         Neigung der Fläche 'Uferböschung ca. 1 : 2.'
  Gesamtes Holz der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
  Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
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     Langtext-Verzeichnis 

            Projekt: V01P-1-12-0004 B87 Brücken über den Schutz graben und Umflutkanal 
          VE: 1. BA Los 1 Baufeldfreimachung
       LV: Los 1 Baufeldfreimachung und Baumfällungen
     
         OZ StL-Nr Menge AE
     

            04.00.0005.  18.106/029.29.11   TA   1,00 St   
    Bäume fällen ohne Roden 

     Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden
     absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem
      Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird geson-
  dert vergütet.
      Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m.
         Neigung der Fläche 'Uferböschung ca. 1 : 2.'
  Gesamtes Holz der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
  Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

            04.00.0006.  18.106/029.20.11      1,00 St   
    Bäume fällen ohne Roden 

     Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden
     absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem
      Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird geson-
  dert vergütet.
      Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m.
  Gesamtes Holz der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
  Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
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